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Juni 2016 

 
 
 
 

Aufgrund des § 34 Abs. 4 Nr. 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB), in der Fassung vom 23. 

September 2004 (BGBl. I S. 2414), zuletzt geändert durch Artikel 118 der Verordnung vom 31. 

August 2015 (BGBl. I S. 1474), wird durch Beschlussfassung durch den Gemeinderat vom  09. 

06. 2016 folgende Satzung für den Ortsteil Wendischbaselitz über die Ergänzung der im Zu-

sammenhang bebauten Ortsteile (Einbeziehungssatzung), bestehend aus dem Text (Teil A) 

und den Planzeichnungen (Teil B), erlassen: 

 
Teil A - Text 

Satzung mit planerischen Festsetzungen 

 

Teil B - Planzeichnungen 

Anlage 1 - Ergänzung Maßstab 1 : 500 

Zeichenerklärung 

Festsetzungen 

Darstellung ohne Normcharakter 

 

 

Die Begründung (Fassung Juni 2016) wird gebilligt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



BULTEL   Architekt Einbeziehungssatz. "Wendischbaselitz – Nördlicher Ortsrand"  Seite 2 von 14 

I N H A L T S Ü B E R S I C H T 
 
 
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
 
§ 2 Ziele und Zwecke 
 
§ 3 Planerische Festsetzungen 
 
§ 4 Inkrafttreten 
 
 Sonstige Hinweise 
 
 Verfahrenshinweise 
 
 
 
Anlagen 
 
 Anlage 1   Einbeziehung Maßstab 1:500 

 Anlage 2   Maßnahme zum Ausgleich – außerhalb des Geltungsbereiches 

 Anlage 3   Pflanzliste 

 Anlage 4   Gestaltungssatzung über die Gestaltung und zum Schutz des Ortsbildes des 

Ortsteils Wendischbaselitz 
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S a t z u n g der Gemeinde Nebelschütz 

 

für den Ortsteil Wendischbaselitz 

über die Ergänzung der im Zusammenhang bebauten Ortsteile 

 

 

Einbeziehungssatzung  

"Wendischbaselitz – Nördlicher Ortsrand" 
Juni 2016  

 

 

 
Der Gemeinderat der Gemeinde Nebelschütz hat aufgrund des § 5 der Kommunalverfassung des Frei-

staates Sachsen und des § 34 Abs. 4 Satz 1 Baugesetzbuch in der aktuellen Fassung die Satzung für 

den Ortsteil Wendischbaselitz über die Ergänzung der im Zusammenhang bebauten Ortsteile beschlos-

sen. 

 

 

 

§ 1 – Räumlicher Geltungsbereich 
Der Geltungsbereich umfasst in der Gemeinde Nebelschütz, Gemarkung Wendischbaselitz, die Flurstü-
cke Nrn. 262, 275 und 278/1 teilweise. Er ist in den beigefügten Lageplan (Anlage 1) eingezeichnet. Der 
Lageplan ist Bestandteil dieser Satzung. 
 

 

 

§ 2 – Ziel und Zweck 
Durch die Einbeziehungssatzung werden, gemäß § 34 Abs. 4 Nr. 3 BauGB, Teile der Flurstücke Nrn. 

262, 275 und 278/1 der Gemeinde Nebelschütz, Gemarkung Wendischbaselitz, in den im Zusammen-

hang bebauten Ortsinnenbereich des Ortsteils Wendischbaselitz einbezogen. 

Die überplante Fläche ist bereits durch die bauliche Nutzung der südlich und östlich angrenzenden Be-

reiche geprägt und als Wohnbaufläche anzusehen. Sie ist im Flächennutzungsplan als Baufläche dar-

gestellt. 

Durch die Anordnung des neuen Baugrundstücks (Flurstück Nr. 262 teilweise) an den bereits bebauten 

Grundstücken, lässt sich erkennen, dass es sich um eine Abrundung handelt und dass sich die nun 

vorgesehene Grundstücksfläche tatsächlich in die Umgebung einfügt. Die Satzung ist mit einer geord-

neten städtebaulichen Entwicklung vereinbar. 

Der bestehenden Nachfrage an Baugrundstücken (Eigenbedarf) im Ortsteil Wendischbaselitz soll, wie 
hier mit der Einbeziehungssatzung, durch die Bereitstellung von Bauland nachgekommen werden. 
Zur Sicherung landespflegerischer, städtebaulicher und gestalterischer Absichten werden planerische 
Festsetzungen getroffen. Von einer Umweltprüfung wird abgesehen. 
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§ 3 - Planerische Festsetzungen 
Folgende Festsetzungen, gemäß § 34 Abs. 5 Satz 2, in Verbindung mit § 9 Abs. 1 und 1a sowie Abs. 4 

und 6 BauGB, getroffen: 

 

(1) Innerhalb des Geltungsbereiches 

a. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen, gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 2  BauGB 

Die Bebauung erfolgt in der offenen Bauweise. Es sind nur Einzelhäuser zulässig (§ 22 Abs. 1 

und 2 BauNVO). 

 

b. Gestaltung der Zuwegungen und Außenanlagen 

Für die Gestaltung der Zuwegungen und Außenanlagen sind ausschließlich wasserdurchläs-

sige Materialien zu verwenden. 

 

c. Anpflanzen und Erhaltung von Bäumen, gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 a und b 

1. Die durch Planzeichen festgesetzten 3 Obstbäume sind anzupflanzen und langfristig zu 

erhalten. 

2. Der durch Planzeichen zu erhaltende Baum ist dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. 

3. Die Pflanzungen sind bis zum Ende der auf die Baufertigstellung folgenden Vegetations-

periode zu realisieren und dauerhaft zu erhalten und zu pflegen. Es sind standortgerechte 

Gehölze oder heimische Obstgehölze zu verwenden (siehe beiliegende Liste - Anlage 3). 

4. Mindestgröße der zu pflanzenden Gehölzarten:  

. Einzelbäume I. und II. Ordnung, Hochstamm, Stammumfang 12-14 cm,  

. Bäume II. Ordnung, Heister, 2xv, 100-125 cm,  

. Sträucher, verpflanzte Sträucher, 70-90 cm,  

. Obstbäume 2xv ab 7 cm.  

 

d. Bauordnerische Festsetzung, in Verbindung mit § 89 Abs. 1, 4 SächsBO 

Die Gestaltungssatzung "Ortsteil Wendischbaselitz" der Gemeinde Nebelschütz gilt für den ge-

samten Bereich dieser Ergänzungssatzung und ist zu beachten. Sie ist der Satzung als Anlage 

4 beigefügt. 

 

e. Archäologische Belange 

Vor Beginn von Bodeneingriffen, im Rahmen von Erschließungs- und Bauarbeiten -dies betrifft 

auch Einzelbaugesuche-, muss im von Bautätigkeit betroffenen Areal durch das Landesamt für 

Archäologie eine archäologische Grabung durchgeführt werden. Auftretende Befunde und 

Funde sind sachgerecht auszugraben und zu dokumentieren. 

Die Erteilung einer denkmalschutzrechtlichen Genehmigung nach § 14 SächsDSchG durch die 

Untere Denkmalschutzbehörde ist vor Baubeginn erforderlich. 

 

(2) Außerhalb des Geltungsbereiches 

a. Maßnahmen zum Ausgleich, gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB 

1.  Außerhalb des Geltungsbereiches sind auf dem Flurstück Nr. 262 an der nördlichen und 

an der westlichen Flurstücksgrenze jeweils 2 heimische Bäume anzupflanzen und langfris-

tig zu erhalten. 

2. Die Festsetzungen (1), C, 1, 3 und 4 sind für diese Maßnahmen ebenfalls bindend. 
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(3) Festsetzung und Zuordnung des Ausgleichs, gemäß § 9 Abs. 1a Satz 1 und 2 BauGB 

Die Maßnahmen unter Punkt (2), sind als Ausgleich für die zukünftigen Eingriffe in den Naturhaus-

halt auf dem Flurstück Nr. 262, welche aufgrund dieser Satzung zulässig sind, festgesetzt. Sie wer-

den dem Teil des Flurstücks Nr. 262, Gemarkung Wendischbaselitz, Gemeinde Nebelschütz, wel-

cher in den im Zusammenhang bebauten Ortsinnenbereich des Ortsteils Wendischbaselitz einbe-

zogen wird, zugeordnet. 

 

 

§ 4 – Inkrafttreten 
Die Satzung tritt am Tag nach ihrer öffentlichen Bekanntmachung in Kraft. 

 
 
 
 
 
 
Sonstige Hinweise 
 
Archäologische Funde  

- Archäologische Funde sind - am besten telefonisch - dem Landesamt für Archäologie oder der Unteren 

Denkmalschutzbehörde zu melden. 

 

Archäologische Belange - 

- Der Bauherr wird im Rahmen des Zumutbaren an den Kosten beteiligt (§14, Abs. 3 SächsDschG). 

- Der zeitliche und finanzielle Rahmen der Ausgrabung sowie das Vorgehen werden in einer zwischen 

Bauherrn und Landesamt für Archäologie abzuschließenden Vereinbarung verbindlich festgehalten.  

- Zum Abschluss einer Vereinbarung ist die Vorlage beurteilungsfähiger Unterlagen über bereits erfolgte 

Bodeneingriffe von Vorteil. 

 

Entwässerung  

- Es wird empfohlen, das anfallende Niederschlagswasser von Dach-, Hof- und Wegeflächen vorrangig 

zurückzuhalten und möglichst breitflächig auf den Grundstücken über der belebten Bodenzone zu ver-

sickern. Die Zwischenschaltung von Zisternen (8 bis 10m³) zur Brauchwassernutzung wird ebenso emp-

fohlen. Der Nachweis über die gesicherte Entsorgung des Niederschlagswassers ist im Zuge des Bau-

genehmigungsverfahren zu erbringen. 

 

Pflanzungen  

- Die Pflanzungen sind mittels Wildschutzzaun vor Verbiss zu schützen. 
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Anlage 1 zur Einbeziehungssatzung "Wendischbaselitz – Nördlicher Ortsrand" 
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Anlage 2 zur Einbeziehungssatzung "Wendischbaselitz – Nördlicher Ortsrand" 

 
Maßnahmen zum Ausgleich auf dem nördlichen Teil des Flurstücks Nr. 262, 

außerhalb des Geltungsbereiches  
 
 

 
 
 

Zu pflanzender Laubbaum / Obstbaum, siehe Textfestsetzung § 3 (2) a) Maßnahmen zum 
Ausgleich  
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Anlage 3 zur Einbeziehungssatzung "Wendischbaselitz – Nördlicher Ortsrand" 

 
Pflanzliste 
 
 
Bäume     

Birke Betula pendula  Stieleiche Quercus robur 

Flatterulme Ulmus laevis  Vogelkirsche Prunus avium 

Hainbuche Carpinus betulus  Wildbirne Pyrus pyraster 

Sommerlinde Tilia platyphyllos  Winterlinde Tilia cordata 

     

 
Sträucher     

Gewöhnlicher Schneeball Viburnum opulus  Hirschholunder Sambucus racemosa 

Haselnuss Corylus avellana  Schlehe Prunus spinosa 

Hundsrose Rosa canina  Weißdorn Crataegus monogyna 

Schwarzer Holunder Sambucus nigra    

     

Einheimische Wildformen von 

Himbeere Rubus idaeus  Brombeere Rubus fructicosus 

Roter Johannisbeere Ribes rubrum  Stachelbeere Ribes uva crispa 

Schwarzer Johanisbeere Ribes nigrum    

 
 
 

Obstorten für Grasland, Bauerngärten und Obstwiesen 
abgestimmt auf die Region Kamenz nach Böhme, Freimuth (Elstra) 

 

Äpfel: 

Berlepsch    Rheinischer Bohnapfel    Boskoop  

Gascoynes Scharlachroter  Goldparmäne    Schöner von Herrnhut  

Jacob Lebel    Kaiser Wilhelm     Landsberger Renette  

Ontario    Prinz Albrecht     Gelbe Sächsische Renette  

Zimtrenette   Martens Gravensteiner Sämling  Oberlausitzer Nelkenapfel 

Oberlausitzer Muscarette 

 

Birnen: 

Gellert´s Butterbirne   Gute Graue     Köstliche von Charneu 

Konferenzbirne    Maklone    Poiteau 

 

Süßkirschen: 

Altenburger Melonenkirsche  Große Germersdorfer    Hedelfinger 

Kassin´s Frühe    Schneider´s späte Knorpel 

 

Pflaumen: 

Althanus Reneklode   (Bautzner) Ganszwetschge   Wangenheim 
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Anlage 4 zur Einbeziehungssatzung "Wendischbaselitz – Nördlicher Ortsrand" 

Gestaltungssatzung Wendischbaselitz 1/5 
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Anlage 4 zur Einbeziehungssatzung "Wendischbaselitz – Nördlicher Ortsrand" 

Gestaltungssatzung Wendischbaselitz 2/5 
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Anlage 4 zur Einbeziehungssatzung "Wendischbaselitz – Nördlicher Ortsrand" 

Gestaltungssatzung Wendischbaselitz 3/5 
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Anlage 4 zur Einbeziehungssatzung "Wendischbaselitz – Nördlicher Ortsrand" 

Gestaltungssatzung Wendischbaselitz 4/5 
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Anlage 4 zur Einbeziehungssatzung "Wendischbaselitz – Nördlicher Ortsrand" 

Gestaltungssatzung Wendischbaselitz 5/5 
 






